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Antrag 

der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann, Inge Aures, Georg Ro-
senthal, Diana Stachowitz, Annette Karl, Natascha Kohnen, An-
dreas Lotte, Bernhard Roos, Kathi Petersen SPD 

Einrichtung einer gemeinsamen Arbeitsbehörde auf EU-Ebene 
unterstützen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die EU-Kommission in ihren 
Bestrebungen zu unterstützen, eine neue europäische Aufsichts- und 
Umsetzungsbehörde für alle EU-Vorschriften zur Mobilität von Ar-
beitskräften einzurichten. 

 

 

Begründung: 

In seiner Rede zur Lage der Union 2017 hat der Präsident der Euro-
päischen Kommission Jean-Claude Juncker am 13.09.2017 eine neue 
europäische Aufsichts- und Umsetzungsbehörde vorgeschlagen, die 
sicherstellen soll, „dass alle EU-Vorschriften zur Mobilität von Arbeits-
kräften auf gerechte, einfache und wirksame Art und Weise durchge-
setzt werden“. Er sieht diese „gemeinsame Arbeitsbehörde“ als eine 
Möglichkeit innerhalb des europäischen Binnenmarkts für Fairness zu 
sorgen. 

Dies ist insbesondere zu begrüßen, als dass es in den vergangenen 
Jahren häufig an der Umsetzung von bereits bestehenden EU-
Arbeitnehmerrechten mangelte oder diese gar vollständig umgangen 
wurden. Es ist gerade im Kontext der derzeit laufenden Verhandlun-
gen über eine Änderung der EU-Entsenderichtlinie aus dem Jahr 
1996, der im Jahr 2014 bereits eine entsprechende Durchsetzungs-
richtlinie nachfolgte, konsequent, die tatsächliche Umsetzung bzw. 
Gewährleistung der neuen Vereinbarungen, wie u. a. die Umsetzung 
des EU-weiten Ziels „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit an gleichem 
Ort“ durch eine gemeinsame Arbeitsbehörde zu untermauern. Dar-
über hinaus können neue europaweite Entwicklungen durch eine sol-
che Aufsichts- und Umsetzungsbehörde schneller erkannt und ggf. 
Lücken in der Umsetzung bestehender Rechte schneller geschlossen 
werden. 

Zur Gewährleistung eines starken und fairen europäischen Binnen-
markts, der tatsächlichen Umsetzung der vier Grundfreiheiten in der 
Europäischen Union und einer Erleichterung der zunehmenden Mobi-
lität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit damit einhergehen-
den Arbeitnehmerrechten ist eine gemeinsame Arbeitsbehörde sinn-
voll. 

 


